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Unter der Rubrik: Kleine Schriften, wird
der N. Schweiz. Republikaner fartfahren, alle theils

in der Schweitz gedruckten, theils auswärts
erscheinenden, die Schweitz betreffenden oder von

Schwerern herrührenden Schriften anzuzeigen. Wenn
dieß aber mit einiger Vollständigkeit geschehen soll, so

müssen die Verfasser oder Verleger neuer Schriften
die Gefälligkeit haben, ein Exemplar derselben an den

Herausgeber einzusenden; ohne dieß hängt es vom Zu.
fall ab, ob ihm dieselben bekannt werden.

Ueber Einheit und Federalism, als Grund-
lageil der neuen Verfassung Helvetiens.

Briefe eines Schweitzcrs an einen rnßischen Offizier.
(Aus der französischen Handschrift übersezl.)

Erster Brief.
3-— d... April igol.

Mein Herr!
Ihr Aufenthalt in der Schweitz während des Feld,

zngcs von -799, hat Ihnen ei» lebhaftes Interesse für
dieses unglückliche Land eingeflößt; Sie verlangen von
Mir, über die gegenwärtige Lage desselben unterrichtet
zu werden, und Sie legen nur insbesondere über die
neue Verfassung, die es sich gebe» soll, verschiedene
Fragen vor. *)

Nqchdem ich Ihnen die Umstände auseiuandersezte,
die den provissrischen Zustand der helvetischen Regie-
rung verlängerten, gehe ich ..nn zur Beantwortung Jh.-
rer Zragc» über, die folgende sind:

') Man hatte Gründe, was sich hier im Original
fand, wegzulassen.

l. WaS versteht man eigentlich unter Federalism?
Welche Gründe werden zu feinen Gunsten angcfühttv
und welche Einwürfe macht man dagegen?

s. Wer sind überhaupt die Anhänger des Federalism?
z. Welches sind die Gründe, auf die sich die Vce«

theidigcr der Einheit stützen?

Meine Beantwortung dieser Fragen macht einige
Entwicklungen nothwendig, dis für einen einzigen Brief
zu weitläufig seyn würden; ich werde Stoff zu mehrern
daraus schöpfen, die sich posttäglich folgen sollen.

Was versteht man unter Federalism?
Mehrere ursprünglich unabhängige Staaten, schlief«

sen unter sich einen Vertrag, dessen Wesenheit in dem
Verzichtleiken auf irgend einen Theil der Souoerainität
besteht welcher in einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt
von Thätigkeit versezt werden, und durch die Vereint-
gung der Kräfte jedes einzelnen Staates, für die Sicher«
hcit aller eine grössere Garantie gewähren soll.

Der Federatw-Bund ist dem gesellschaftlichen

Vertrage, in feinen Grundlagen und in seinen Wirkn»,
gen ähnlich. Wie in diesem das gesellschaftliche Band
in gleichem Verhältnisse stärker wird, in welchem der
besondere Wille dem allgemeine» untergeordnet ist:
cdcn so verhält cs sich auch in jenem — und je grösser

der Souvcramitätöantheil «st, welchen jeder Staat ab.

giebt, desto stärker wird die Bundeskraft. Der Theil,
welchen jeder für sich behält, kann so klein seyn, daß

er sich in der Einheit verliert; er kann sich umgekehrt
ausdehnen, bis zur beynahe völligen Unabhängigkeit
des Theiles vom Ganzen.

Welches find die Gründe, die zu Gunsten des Fe,
dcraüsm aufgestellt werden?

Er est der Beschützer kjeiner Staaten, deren Daseyn
selbst, durch ihre Schwäche in beständiger Gefahr wäre..

ne Staaten werden im allgemeinen besser als grosse

c



verwaltet.... Die regiert werden/ sind den Regieren,
renden näher; dadurch entsteht eine genauere und leich-

tcre Aufsicht. Es kann mit weniger Schwierigkeit ein

höherer Grad bürgerlicher und politischer Freyheit statt

finden.... Bey einer kleiner» Zahl von Geschäften,
können dieselben gründlicher und sorgfältiger behandelt

werden.... Irrthümer der Regierung werden früher
erkannt und können schneller wieder gut gemacht werden,

als in jenen grossen Massen, wo man die Resultate im-
mer zu späte nur innewird.... Die Leidenschaften

sind weniger heftig und ihre Stärke bleibt in dem Ver-
Hältnisse kleiner, wie ihr Gegenstand es ist... Die Sir-
ten sind reiner, weil der Tadel sicherer trift; wen die

öffentliche Meinung gedrandmarkl hat der käun sich

nicht unter der Menge verbergen... Die Regierung
eines kleinen Staates lägt sich nicht durch Ruhmsucht

auf Abwege teilen; sie ist der Versuchung, unterdrük-

krnd zu werden, nicht ausgesezt; sie beschäftigt sich desto

mehr mit dem Glücke ihrer Nation.
Dieß sind die Vorzüge, deren sich kleine Staaten

erfreuen.
Man giebt diese Vorzüge zn, aber man behauptet :

Helvetien werde bey dem System der Einheit ihrer
nicht entbehren... Dieses Land hat keine zwey'Millioncn
Einwohner. Seine Bevölkerung erhebt es nicht zum

Range grosser Mächte;, sie übersteigt keineswegs dicje.

nige eincet Staats, der gut verwaltet werden kann. Bey
geringerer Bevölkerung, vermindern sich die Mittel zur

Cultur und Vervollkommnung; bey grösserer, arten sie

aus und führen gesellschaftlichem Vcrderbniß entgegen.

Die helvetische Republik befindet sich vielleicht in dem

glücklichsten Verhältnisse für die Fortschritte der Civîli-
sation und für den regelmäßigen Gang der Negierung.

Dieser Satz würde für einen Brief allzu grosse Enl-
Wicklungen erfordern. Das Gesagte mag hinreichen,

um darzmhun, daß Helvetic» des Federalism keines-

wegs bedarf, um die Vortheile kleiner Staaten zu

gemessen.

Wir gehen nun zu den Einwürfen gegen diese Ver-
fassung über.

Die einleuchtendsten derselben werden ans den Vcr-
hältMssrn fcdenrter Staaten unter sich, und aus denen

der Nation gegen das Ausland hergenommen.

Sowie im bürgerlichen Leben, mehr Keime der Ent.
zwcyung zwischen den Gliedern einer Familie als zwi-
schen diesen Gliedern und einem Fremden statt finden,
indem jene über mehr gemeinschaftliche Interessen zu

berathen? mehr Vortheils und Lasten zu theilen haben;

eben so finden sich zwischen confedenrtcn Staaten na-
here Quelle» der Zwietracht, als zwischen ihnen und
den benachbarten Nationen.

Sind jene Staaten ungleich an Reichthum, an Be-
völkerung und Cultur, so werden kränkende-Verglei-
chnngen angestellt. Der Stärkere laßt bald sein Ueber-
gewicht fühlen; wo er Vorstellungen machen Me, da
droht er; wo er überreden will, da erklärt er seinen

Willen; Räthe theilt er im Tone von Befehlen mit.
Auch die Schwächern hab.'. Beschwerden gegen einander.
Obgleich sie den Stärker» verwünschen, so schmeicheln
sie ihm dennoch, um durch seine Stärke, selbst stark zu
werden und um ihre Nebenbuhler zu demüthigen. Diese
Resultate können nicht ausbleiben.

Also gährl im Schooße anscheinender Einheit ein

beständiger Sauerteig der Zwietracht; wird derselbe

durch die Verschiedenheit der Religion, der Sitten
der Verfassung und der Sprache noch vermehrt, so

drohet ein Ausbruch, wie lange er auch zurückgehalten

werde, unaufhörlich.
Zwar findet sich allerdings im Mittelpunkt ein ge.

m ein sa m er Wille, der, was das Interesse Aller erheischt,

zu gebieten scheint; im Umkreise aber finden sich der ab-
weichenden Willen so manche, als es besondere Inte-
ressen giebt. Diese verschiedenartigen Willen leisten

Widerstand oder sie geben doch nur langsam und zögernd"

nach, und sie finden dafür stets lausend Entschuldigungen.
Ist es um Aufopferungen zu thun: so sucht man ab.
zumarktcn. Ist Gefahr vorhanden, der man sich cut-
gegensetzcn soll: so berechnet man die Entfernung; und
ist die Gefahr nicht vor der Thüre: so wird die Zeit
unter leerem Berathschlagen verloren. Die sich selbst

überlaßnen Cantone sehe» diese Gleichgültigkeit j und
finden darin zum voraus die Rechtfertigung derjenigen, -

die sie hinwieder zeigen werden.

Ziehen wir die Geschichte zu Rathe.
Auch die griechischen Republiken bildeten einen Bnn,

desstaal und schienen unter der Leitung einer Central-
regierung zu stehen. Ihre ganze Geschichte indeß,
wenn man die Kriege gegen die Perser ausnimt, ist

aus Zänkereyen, Rangstreiten und Protcckorrollen zu»

sammeiigesezt. Sparta an der Spitze der Aristokratien,
die Athenienser Häupter der demokratischen Parthey,
stunden stets gegen cinandeo über, und mehrmals färbte
in diesem Kampfe das Blut der Bnndesbrüdcr den'

griechischen Boden.
Der achäische Bund dauerte nur eine sehr kurze Zeit,

und in dem Verdienst zweyer grosser Männcr bestand.



die ganze Kraft des Bandes, welches ihn zusammenhielt.

Wen» die dalavische Republik unter dem Federal»»-

dunde eine grosse Rolle spielte so erklärt sich das dar-

aus/ daß hier die Gebrechen des Federalism durch den

Emfluß, mau könnte sogar sagen durch die Ausartun-

gen der Statthalterschaft gemindert wurden. Den ei-

genmächligen Eingriffen dieser leztern verdankte die Re-

publik ihre Stärke. Wann sie unter ihren Großpensio-

nailen Gedeihen fand, so ist dieß der Energie zuzuschrei-

den, welche durch Partheyen und Gefahren für den

Augenblick entwickelt warb. Am Ende aber fand sie

das Ziel ihres Wohlstandes in den Ursachen selbst, de-,

neu er sein Entstehen verdankte, und sie unterlag dem

üdelbcrechneten Mißbrauch der Gewalt, von der sie be-

herrscht ward. Man durchgehe alle Keime der Zwie-

tracht, die zwischen den Gliedern des batavischen Slaa-
tenbundes vorhanden waren; man erinnere sich insbc-

sondere deS Streites der Provinzen Holland und See«

land wegen Jffequebo; man bemerke das ungleiche In-
teresse der See - und der Landprovinzen von denen die

einen eine Armee, die andern eine Flotte verlangen:
Und man wird sich überzeugen, daß ohne ci», sey es

nun von Rechtcswegen oder in der That statt findendes

Ucbergewicht eines Oberhauptes, der batavische Staa.
tcnbund bald zerfallen müßte und daß Einheit allein

unter einer freyen Verfassung ihn erhalten kann.

Drey Jahrhunderte äusseren Friedens beweisen nichts

zu Gunsten des cidgenößischcn Bundes. Man kann nicht

sagen, er habe Widerstand geleistet, denn er ward nicht

angegriffen. Nmslände und Verhältnisse die nicht wie-

Verkehren können, haben lange die Gefahren von Aussen

abgehalten. So lange man die Nation für arm hielt,
ward sie von den Nachbarn grfchont. Kaum war das

Geheimniß ihrer Schätze bekannt geworden, als die In-
triguen der Naubsncht sie bearbeiteten ; sie ward vielmehr
aufgelöst als bezwungen; und im Namen der Freyheit
geschah ihre Unterjochung Als Beweis dessen was oben

über die, den federative» Staaten stets drehenden inneren

'Spaltungen gesagt ward, darf man sich auf die Geschichte

der Schwech selbst berufst». Wie viel blutige Schlach.
ten entehrten ihre Verfassung und bewiesen die Gedre-

chen ihres Bnndes.
Amerikas Zrcystaat ist noch zu jung, um als Zeuge

zu Gunsten des Federalism auftreten zu dürssen. Die
Fehler dieses Systemes cntwikein sich langsam, und die

erkünstelte Stärke eines revolutionirten Staats, kann

eine Zeit lang sie bekämpfen. Nach Verfloß eines Hal-
b«n JáhrlMderls erst wird man das Recht hüben/ sich

auf jene Republik berussen ;N dürssen, um die Güte
ihrer Verfassung zu beweisen; man muß sehen, wie sie sich

erhalte» kann, wann die Stärke ihrer Einrichtungen
allein sie schützen wird. Indessen mag es nicht ausser

dem Wege seyn auf das Bestreben aufmerksam zü ma«
chen, womit sie stufenweise, die Ausübung der vcrschie-
denen Souvcrainitätszweige in den Mittelpunkt zu fam«
meln trachtet.

Erfahrung und Theorie beweisen also gleichmäßig/
daß der Federativbiind den Keim der Zerstörung in sich

selbst trägt, und daß seine Dauer nur durch Umstände
die ihm steint e sind, v-rlängcrt werden kann.

Betrachten wir ihn nun in seinen äusscrn V>rh'.lt-
nissen.

Kein anderes System gewährt dem äusseren Einflüsse

leichteres Sp-ei. Es ist die Krankheit aller großen Mächte,
sich i» die Angelegenheiten anderer mischen zu wollen,
gerade als fänden sie zu Hause nicht Stoss genug, um
die Talente und die Thätigkeit ihrer Herrscher zu beschäs-

tigeu. Die Kunst ihren Nachbarn Schaden zuzufügen/

wird bey ihnen »ach Grundsätzen behandelt ; die Intrigue
ist ihnen eine gepriesene Wissenschaft, die ihr Departe»
ment und ihre Minister hat. Ihr Wirkungskreis dehnt^
sich nach alle» Seilen ans, aber die ftderirten Nevubli«
ken scheinen ihr ganz eigentlich anzugehören. Hier finden '

ihre Emissaricn Leidenschafterl welche sie anzuhören im,'
mer geneigt sind, Eiftrsuchten die um aufzulodern nur
eines Zunders, und Klagen welche um in Handlung'
überzugehen, nur eines Anstriches bedürssen. Sie arbei-

tct einzeln in jedem Canton um ßch allenthalben S'im-°
inen zu sichern, sie bearbeitet die Republik in Masse bey '

den Tagsatzungen. Nntcr ihrer» zerstörende» Einflüsse, '

sinken diese zum Kampfplatz herab aufweichen! die ein/'
ander entgegen wogenden Interessen, das traurige Schau-'
spiel der Trennung und der Zwietracht darbieten. Die '

Schwäche der Regierung ist daS nothwendige Restiltat'
dieser Lage der Dmgc; sie vermag nicht mehr die Fak«'
kronen zu bändigen. — Ans diesen Zustand der Ohn-'
macht wartet der fremde Nachbar, er bietet sich a'M
Vermittler dar, und der Beschützer wird zum Gebieterd'-

Helvetic» zieht durch seine Lage in der Mitte von Eü-'
ropa, die Aufmerksamkeit der Nachbarn auf sich; es ist'
Grenze oder Vorpvste für sie. Hier mehr als irgendwo '

anders, werden sie alle Gebrechen der Verfassung des-'

Landes zu benutzen suchen.

Vergebens ist durch die Traktaten feine ttnàbhângsgkê
erklärt; „man hat, wird man sagen, den Fall ciliés'
drohendm innren Krieges »ichs vorHergefthch ; did fremde c



Amice ist i'.rcht da» Land zu unterjochen, sondern eS zu

retten bestimmt. "
Was war das Schiksal dcS vnglüklichen Polens?

Mau verliere das große warnende Beyspiel nicht ans den

Augen.
Der Einfluß des Auslandes hatte daselbst Partheyen

erschaffen,die Nebenbuhler unter einander, sich mir m dem

Widerstand gegen die Regierung vereinten. Diese Par.
>tcyen knüpften unter sich einen Fedcralivbund, in dem Zeit,
jpunkt welchen das Interesse der Machte, denen sie ergeben

waren, bezeichnet hatte. Der Bürgerkrieg entbrannte.

Der Schwächste der sich in Gefahr sah rief die Hilft des

schützenden Hofes an. Seine Truppen erschienen, er-

klärten ihren Willen, und verwickelten seine Anhänger

und ihre Feinde in den allgemeinen Ruin. Abgeordnete

begaben sich hierauf an den Hos von — oder von

^ um für Löschung des Feuers, das er selbst ange-

legt haue, zu danke». Zwanzigmal wurden im Lauffe des

abgewichenen Jahrhunderts diese Scenen der Trrulvsig-
keit wiederholt. Endlich ist der gelegene Zeitpunkt erschic.

«en. Die benachbarten Mächte trctten zusammen; sie

erklären, daß sie in ihrer Näbe ein unruhiges Volk nicht

dulden können, durch dessen Ungestüm der Friede von

Europa stets gefährdet ist; und unter dem Verwände,
die Gefahre» die ihr eigen Werk sind abzuwenden ver«

tilgen sie aus der Liste der Pölker, den polnischen Namen.

Ich habe die Vortheile und Nachtheile des Bundes-
Systems gegen einander abgewogen. Jene beziehen sich

auf die Privatverhältniße des Bürgers und auf das Glü?
seines häuslichen Lebens; diese gefährden die Republik
und ihr Daseyn selbst. Was hilft es dem Einzelnen, sich

durch das Gesetz begünstigt zu sehe», wann dieses nicht

hinwieder in der Verfassung kräftigen Schutz findet?
Ich bin u. s. w.

(Die Fortsetzung folgt.)

Gesetzgebender Rath/ 26. Merz.
Fortsetzung.

(Fortsetzung der Votschaft des VollziehungSralhS, das

Unterslützungsbegehren einer englischen Nanmwvl-

lenspinnerey. Gesellschaft in St. Gallen betreffend.)

Obgleich nun der Vottz. Rath ganz besonders geneigt

ist, diese Anstalt zu begünstigen, von deren Erfolg man

»o große.Hofnungen hege» kann, so glaubt er doch, daß

bey Eclheilittlgsolcher Begünstigungen, es der Klugheit

angemessen sey, nicht weiter ist gehen, als ft>m Fortgang

des Unternehmens und um sich dessen Gelingen zu versi-
ehern, nöthig ist.

Aus dlcsen: Grund schlägt der Voll». Rath Ihnen
vor, die verlangte Befteyung auf die Entrichtung der
Palentgebühreu, für die Capitalien die zu dieser Anstalt
verwendet werden oder auf jede andere direkte Auflage,
weiche diese in der Folge ersetzen mag, zu beschränken,
so daß sich diese Befrcynng nicht auf die Zoll und andere
Abgaben erstrecken würde.

Der Voüz. Rath bemerkt Ihnen ferner, daß diese

Begünstigung «in so eher bewilligt zu werden verdient,
da mit der Verfertigung dieser Maschine noch der Nutzen
verknüpft wird, eine Schule von praktischem Unterricht
zu erhallen, in welcher Zöglinge gebildet werden, die
lm Stande seyen, Maschinen dieser Art selbst zu verftrti,
gen, eine Anstalt, welche zufolge dem Linn und Wort
des Gesetzes vom 15. Dec. 1800, schon von der Entrich«
lung der Patentgebühren befteyl ist.

2. Begehrte die Gesellschaft zu Gunsten der beyden eng-
lichen Arbeiter ein auSschiesscndes Privilegium auf eine
bestimmte Anzahl von Iahren, für dte Verfertigung der
Spinnmaschinen und ander» Maschinen, welche bisher
im Lande unbekannt gewesen.

Die Erfahrung hat auf die entschiedenste Art bewie«
sen wie große Vortheile die Ertheitung von Privilegien
zu Gunsten der Künstler welche einen neuen Erwerbszweig
erfunden oder ins Land gebracht, gemährte. Man kann

wohl behaupte», daß dieser Grundsatz es ist, der die mecha-
Nischen Künste in England auf ihre gegenwärtige Stuffe
der Vollkommenheit gebracht hat. Es scheint demnach

nothwendig, die Regierung, die am ersten im Stande
ist, die Vortheile die man sich von einem solchen Kunst-
ler versprechen, und das Zutrauen daS man auf ihn setzen

kann, zu beurtheilen, durch ein allgemeines Gesetz zu

degwältigen, Patente oder Privilegien für die ausschließ.
liche Ausübung der Erfindung zu ertheilen, so oft sie es

zu Emporbringung einer neuen gemeinnützigen Erwerbs-
art für nöthig erachtet.

Der Vollz. Rath bcnuzt den gegebenen Anlaß B. G.,
um Sie einzuladen, ejn solches Gesetz zu entwerffen.
Zwar werden Sie in dem Dlspvfitiv desselben der Regie«

rung eine gewisse freye Voltmacht gestalten, welche schon

die Natur der Sache «>,umgänglich crfvdert. Sie kön«

nen sich aber dabey versichert halten, daß der Vollz. Rath
wenn er im Fall seyn sollte, Gebrauch davon z« mache»,
seiner SeitS alle Maßregeln ergreisse» wird damit nicht
nur der öffentliche Nutzen nicht gefährdet, sonder» für
den Erfolg sicher gestellt werde. ' (Die Forts, folgt.)
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